
Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums
für Umwelt und Landwirtschaft (SMUL)

zur lntegrierten Ländlichen
(Förderrichtl i nie lntegrierte

Teil I - Zuwendungszweck und Fördergegenstände

1. Zuwendungszweck und Rechtsgrundlagen

Der Freistaat Sachsen gewährt auf der Grundlage der $$ 23 und 44 der Haushalts-
ordnung des Freistaates Sachsen (Sächsische Haushaltsordnung - SäHO) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 10. April 2001 (SächsGVBl. S. 153), dieser
Richtlinie und der Verwaltungsvorschriften des Sächsischen Staatsministeriums der
Finanzen zur Sächsischen Haushaltsordnung (VwV-SäHO) (SächsABl. 2005
S.226) zu $ 44 SäHO Zuwendungen für Maßnahmen der Ländlichen Entwicklung
im Freistaat Sachsen

zur Umsetzung der Schwerpunkte 3 und 4 der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 des
Rates vom 20. September 2005 über die Förderung der Entwicklung des ländlichen
Raums durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des länd-
lichen Raums (ELER) (ABl. EU Nr.L277, S. 1) in der jeweils geltenden Fassung
und entsprechend dem Entwicklungsprogramm fur den ländlichen Raum (EPLR) im
Freistaat Sachsen in der jeweils geltenden Fassung (CC|2007DE06RPO019,
3. Anderung vom 15. Dezember 2009, Beschluss der EU-Kommission
K(2009X0303) oder

auf der Grundlage des Gesetzes über die Gemeinschaftsaufgabe ,,Verbesserung
der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK-Gesetz-GAKG) vom 21 . Juli 1988
(BGBI. I S. 1855), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 9. Dezember
2010 (BGBI. I S. A 34) sowie des Rahmenplanes der Gemeinschaftsaufgabe
,,Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK). in der jeweils gel-
tenden Fassung.

Ein Anspruch des Antragstellers auf Gewährung der Zuwendung besteht nicht. Die
Bewilligungsbehörde entscheidet aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermessens im
Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel.
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2. Fördergegenstände und besondere Zuwendungsvoraussetzungen

Kapitel A Förderung wirtschaftlicher Tätigkeit, insbesondere beschäftigungs-
wirksame Maßnahmen und Maßnahmen der Grundversorgung

4.1 Fördergegenstände

A.1.1 Umnutzung nicht genutzter ländlicher Gebäude für eine wirtschaftliche Nutzung

A.1.2 Umnutzung nicht genutzter ländlicher Gebäude für die Grundversorgung der
Bevölkerung mit Waren und Dienstleistungen

A.1.3 Erhaltung und Entwicklung der Außenhülle von Gebäuden oder deren Betriebs- und
Erschließungsflächen für Einrichtungen zur Grundversorgung der Bevölkerung mit
Waren und Dienstleistungen

A.1.4 lnvestive Maßnahmen und Ausgaben zur Sicherung der Grundversorgung der
Bevölkerung mit Waren und Dienstleistungen

A.1.4.1 Ausstattungen für gewerbliche Grundversorgungseinrichtungen sowie
besondere Fahrzeugausstattung bei mobiler Grundversorgung

A.1 .4.2 Bedarfs- und Verfügbarkeitsanalysen zur Breitbandversorgung

A.1.4.3 Beseitigung der Unterversorgung mit Breitbandverbindungen durch

Beseitigung der Wirtschaftlichkeitslücke mittels Abschluss von Versor-
gungsverträgen,

lnvestitionen zur Verlegung von Leerrohrnetzen oder

lnvestitionen in die Breitbandinfrastruktur durch Unternehmen

A.1.4.4 Ausbau von lokalen Wärmenetzen, die mit erneuerbaren Energien, insbe-
sondere aus land- und forstwirtschaftlicher Produktion, betrieben werden,
mit Ausnahme der Anlagen zur Erzeugung des Energieträgers

4.1.5 Erhaltung und Entwicklung der Außenhülle von Gebäuden oder deren Betriebs- und
Erschließungsflächen zw gewerblichen Nutzung oder zut Verarbeitung und
Vermarktung land- und forstwirtschaftlicher Produkte

A.2 Nicht förderfähig sind:

A.2.1 Gaststätten mit Ausnahme von Ziffer A.1.3

A.2.2 Beherbergungsstätten

A.2.3 Wohnraum zur Erzielung von Einkünften aus Vermietung und Verpachtung

A.2.4 Maßnahmen an zoologischen Einrichtungen, Kegel- bzw. Bowlingbahnen, Go-Kart-
Bahnen, Fitnesscentern, Golf- und Tennisplätzen, Bars und Diskotheken, Museen,
Ausstellungen, Frei- und Hallenbädern
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A.2.5 Einzelhandel über 800 m'?Gesamthandelsfläche, wobei nicht öffentlich zugängliche
Flächen, wie z. B. Flure, Lagerflächen, Büro- und Sozialräume, unberücksichtigt
bleiben

A.2.6 Ausstattung für Maßnahmen zur Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher
Erzeugnisse des Anhangs I des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen
Union (AEUV) in Verbindung mit Neubauvorhaben

A.3 Besondere Zuwendungsvoraussetzungen

A.3.1 Auf dem Gebiet der Grundversorgung tätige Unternehmen im Sinne dieser Richt-
linie sind wirtschaftlich tätige Antragsteller mit einem Anteil an Privatkunden von
mindestens 50 % und einem örtlichen oder regionalen Absatz. Maßnahmen nach
Ziffer A.1.4.4 gelten grundsätzlich als Grundversorgung rnit erneuerbarer Energie.

A.3.2 Maßnahmen nach Zitfer A.1.1 -4.1.5 (ausgenommen A.1.4.2 und 4.1.4.3) sind nur
auf der Grundlage eines Nutzungs- und Betriebskonzeptes zuwendungsfähig, das
Aussagen zur Nachhaltigkeit, einschließlich der demografischen Plausibilität des
Geschäftsmodells, und zur Schaffung oder Sicherung von Arbeitsplätzen enthält
und den Vorgaben des Leitfadens Demografierelevanz entspricht.

4.3.3 Bei Unternehmensneugrundungen bedarf es der Stellungnahme der zuständigen
Kammer zur Plausibilität des Betriebskonzeptes.

4.3.4 lst der Antragsteller nur Eigentümer, hat er die zweckentsprechende Nutzung in

rechtlich bindender Form oder als hinreichend bestimmten Vorvertrag nachzuwei-
sen. Diese Vereinbarungen müssen die Bezeichnung des Unternehmens und die
Art der geplanten Tätigkeit erkennen lassen. Der Antragsteller hat eine Prognose
des künftigen Nutzers zur Beschäftigungswirkung vorzulegen.

4.3.5 Die Einzelheiten der Förderung für Maßnahmen nach Ziffer 4.1.4.2 und 4.1.4.3
regelt das SMUL im Rahmen der jeweils geltenden beihilferechtlichen Genehmi-
gungen.

4,3.6 Für Maßnahmen nach Ziffer A.1.4.2 und 4.1.4.3 sind auch Landkreise zuwen-
dungsberechtigt.

4.4 Höhe der Zuwendungen

A.4.1 Für Maßnahmen nach ZifferA.1.1, A.1.2,4.1.3 und A.1.5 werden Zuwendungen
unter 15.000 EUR, nach Zitter A.1.4.1 und 4.1.4.4 unter 5.000 EUR und nach
Zilfer A.1.4.2 und A.1.4.3 unter 500 EUR nicht gewährt.



4.4.2 Die Fördersätze betragen:

4.1.1 und
4.1.2
4.1 .3 und
4.1.5

Fördersatz

4.1.4.1
und
A.1.4.4

30%

30%

4.1.4.2

4

4.1.4.3

30%

Bei Maßnahmen nachZitfer 4.1.1, A1.2, A 1.3 und A 1.5 erhalten unter Beachtung
der Regelungen von Teil ll Zifler 5.5.2 und 5.5.3 Kleinst- und kleine Unternehmen
einen um 20% erhöhten Fördersatz, mittlere Unternehmen einen um 10 % erhöh-
ten Fördersatz.

Maßnahmen der Breitbandversorgung gemäß Zitfer A.1.4.2 und 4.1.4.3, welche
aus GAK-Mitteln finanziert werden, werden nach dem Rahmenplan GAK mit maxi-
mal 90 % gefördert.

B - Landtourismus

Fördergegenstände

Entwicklung von Tourismusdienstleistungen sowie Marketingmaßnahmen für den
Landtourismus in Sachsen auf der Grundlage der Tourismuskonzepte durch die
regionalen und überregionalen Tourismusorganisationen

Maßnahmen zur Schaffung öffentlich zugänglicher, kleiner touristischer lnfrastruktur

Bauliche Maßnahmen zur Enrueiterung von Beherbergungskapazitäten auf mindes-
tens 9 und maximal 30 Gästebetten in kleinen Beherbergungsbetrieben mit einem
hohen branchenüblichen Qualitätsstandard

Nicht förderfähig sind :

Maßnahmen in staatlich anerkannten Kur- und Erholungsorten im Rahmen der
Ziffern 8.1.2 und 8.1.3

Bauliche Maßnahmen fur selbst genutzte oder dauerhaft vermietete Räume

Mobile Gegenstände und Einrichtungen der Gebäudeausstattung

Maßnahmen an Campingplätzen, Jugendherbergen, Go-Kart-Bahnen, Kegel- und
Bowlingbahnen, Fitnesscentern, Golf- und Tennisplätzen, Ausstellungen und
Museen, Gaststätten, Bars, Diskotheken, Frei- und Hallenbädern, Eisenbahnen und
Radwegen

An bieterverzeichn isse

Kosten für eigenes Personal des Zuwendungsempfängers bei der Teilnahme an
Messen

Höchstbetrag

bis zu 100 %
bis zu 100 %

200.000 EUR

Kapitel

B.l

8.1.1

100.000 EUR

200.000 EUR

200.000 EUR
500.000 EUR

8.1.2

8.1.3

8.2

8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.2.4

8.2.5

8.2.6



8.3 Besondere Zuwendungsvoraussetzungen

8,3.1 Eine positive Stellungnahme des zuständigen Tourismusverbandes zur Vereinbar-
keit der Maßnahme mit deren überregionalen Tourismuskonzept/Leitbild, den fach-
lichen Aussagen der Landes- und Regionalplanung, dem bestehenden Marktange-
bot und der zu envartenden Nachfrage ist vorzulegen, sofern dieser nicht
Antragsteller ist.

Alle Marketingmaßnahmen eines Zuwendungsempfängers nach Ziffer 8.1.1 müs-
sen in einem Marketingplan für das Jahr der Antragstellung enthalten sein. Dieser
Marketingplan ist der Bewilligungsbehörde bei der Beantragung jeder Maßnahme
vorzulegen.

8.3.2 Wird die Maßnahme im Rahmen einer wirtschaftlichen Tätigkeit durchgeführt, ist ein
Betriebskonzept vozulegen, das eine Rentabilitätsvorschau, einen Marketingplan
und den vorgesehenen lnternetauftritt umfasst.

8.3.3 Bei Maßnahmen nach Zilter 8.1.1 ist ein Koordinierungskreisbeschluss entbehrlich.

8.3.4 Die Zuwendungsberechtigten zu Zitter 8.1.1 werden durch das SMUL bekanntge-
geben.

8.3.5 Messen, an denen eine Teilnahme im Rahmen von ZifferB.1.1 zuwendungsfähig
ist, werden jährlich durch das SMUL festgelegt.

8.3.6 Für Maßnahmen nach Ziffer 8.1 .2 sind auch Landkreise zuwendungsberechtigt.

8.3.7 Baumaßnahmen an Gebäuden im Rahmen von Ziffern 8.1.2 und 8.1.3 sind nur im
Rahmen der Umnutzung ortsbildprägender oder historischer Gebäude zuwen-
dungsfähig.

8.3.8 Bei Maßnahmen nach ZifferB.1.2 ist die Schaffung neuer Gebäude in geringem
Umfang förderfähig, soweit sie funktional unabdingbar sind oder keine funktional
geeignete bauliche Anlage nutzbar ist.

8.3.9 Kleine touristische lnfrastruktur nach Zfifer 8.1.2 sind öffentlich zugängliche Einrich-
tungen, die selbst einen touristischen Mehrwert bieten, ohne typischerweise selbst-
ständiges Reiseziel zu sein und so eine Ergänzung oder Qualitätsverbesserung
bestehender Angebote oder der örtlichen Angebotsstruktur darstellen.

Dazu gehören insbesondere bauliche Maßnahmen

a)
b)
c)

d)
e)
0
s)

zur Schaffung der Barrierefreiheit,
der lokalen Besucherlenkung und lnformation,
zur Schaffung und zum Ausbau der touristischen Wegestruktur, einschließlich
Themen- und Reitwege,
zur Präsentation lokalen und regionalen Brauchtums,
fü r beso ndere Spie I plätze, Sch a uwerkstätten, Sch lechtwettera n ge bote,
zur lntegration lokaler Wertschöpfungsketten in touristische Angebote,
zur Schaffu ng tou ristischer Gesu ndheitsangebote.

8.3.10 Antragsteller nach Ziffer 8.1.3 sind verpflichtet, nach Abschluss der Maßnahme
über einen Qualitätsnachweis (Zertifikate, Bescheinigungen, Urkunden) einen
hohen Qualitätsstandard ihrer angebotenen Leistungen für die Dauer der Zweck-
bindungsfrist zu gewährleisten.



8.3.11 Bei Maßnahmen zur Herstellung der Barrierefreiheit gilt die Untergrenze zur
Beschränkung der Gästebetten nach Ziffer 8.1.3 nicht.

8.4 Höhe der Zuwendungen

8.4.1 Für Maßnahmen nach Ziffer 8.1.3 werden Zuwendungen unter 15.000 EUR, nach
Zifter 8.1.2 unter 3.000 EUR nicht gewährt.

8.4.2 Die Fördersätze betragen:

81.1

8.1.2

8.4.3

8.1.3

Eine Erhöhung des Fördersatzes auf 90 % der zuwendungsfähigen Gesamtaus-
gaben bei Maßnahmen nach ZifferB.1.1 ist auf Antrag bei Vorliegen eines beson-
deren staatlichen lnteresses im Einvernehmen mit dem SMUL möglich.

Bei der Förderung von Maßnahmen mit wirtschaftlicher Tätigkeit gelten die Ein-
schränkungen gemäß Teil ll Zftfer 5.5.

8.4.4

80%

75%

Kapitel C - Technische kommunale lnfrastruktur

C.1 Fördergegenstände

Cl.1 Ausbau von Gemeindestraßen gemäß $ 3 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. b des Straßenge-
setzes für den Freistaat Sachsen (Sächsisches Straßengesetz - SächsStrG) vom
21. Januar 1993 (SächsGVBl. S. 93), zuletzt geändert durch Artikel 30 des Geset-
zes vom 15. Dezember 2010 (SächsGVBl. S. 387, 403), (Ortsstraßen)

C.1.2 Nicht belegt

C.1.3 Neu- und Ausbau von innerörtlichen Plätzen in Baulast der Gemeinde

C.1.4 Neu- und Ausbau kommunaler innerörtlicher Gehwege in Baulast der Gemeinde
sowie Straßenbeleuchtung in Baulast der Gemeinde im Sinne von $ 51 Abs. 1

SächsStrG

C.1.5 Ausbau von Gemeindestraßen gemäß $3 Abs. 1 Nr.3Buchst. a SächsStrG
(Gemeindeverbind un gsstraßen)

C.2 Nicht förderfähig sind:

C.2.1 Maßnahmen der Erschließung von Gewerbegebieten (S 8 der Verordnung über die
bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBI. lS. 132)zuletzt geän-
dert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 22. April 1993 (BGBI. I S. 466)) oder lndus-
triegebieten (S I BauNVO) und von zur Bebauung vorgesehenen Flächen (Bauflä-
chen gemäß $ 2 Abs. 1 Satz 1 BauNVO).

50%

Höchstbetrag

300.000 EUR

200.000 EUR



C.2.2 Maßnahmen zur Schaffung einer Leerrohrinfrastruktur, wenn bereits Leerrohrinfra-
strukturen vorhanden sind.

C.2.3 Reparaturarbeiten.

C.3 Besondere Zuwendungsvoraussetzungen

C.3.1 Die Notwendigkeit und Dimensionierung der Maßnahme ist durch den Antragsteller
schriftlich und schlüssig unter Heranziehung des Leitfadens Demografierelevanz zu
begründen.

C.3.2 Ausgaben für die Schaffung einer Leerrohrinfrastruktur,,drei- oder mehrfach DN 50"
sind im Rahmen der Maßnahmen von Ziffern C.1.1 - C.1.5 zuwendungsfähig,
wenn:

a) die Kommune die Verlegung der Leerrohre für den lnfrastrukturatlas dokumen-
tiert, veröffentlicht sowie jedem Netzbetreiber, der sich an sie wendet, Auskunft
erteilt,

b) die Kommune jedem Netzbetreiber ständig gleichen und nicht diskriminierenden
Zugang gewährt, solange sich das Leerrohrnetz in ihrer Verfügungsberechti-
gung befindet. Diese Verpflichtung geht auch auf einen neuen Verfügungsbe-
rechtigten über,

c) die Kommune nur solchen Anbietern Zugang zum Leerrohr gewährt, welche
einen offenen Zugang auf Vorleistungsebene zulassen.

C.3.3 Die Versiegelung ist auf ein Minimum zu beschränken. Die Antragsteller haben mit
dem Antrag die Versiegelungsbilanz durch Gegenüberstellung des Bestandes und
des geplanten Zustandes darzustellen.

C.3.4 Der Antragsteller hat mit dem Zahlungsantrag zu erklären, dass die Umweltauswir-
kungen berücksichtigt und ggf. die Umweltauflagen aus anderen öffentlich-
rechtlichen Genehmigungen im Zusammenhang mit der beantragten Maßnahme
eingehalten wurden.

C.3.5 Bei Maßnahmen nach ZiffernC.1.1 undC.1.5, bei denen nach dem 18. Oktober
2007 eine Umstufung erfolgte, ist der Nachweis tlber die Geltendmachung der An-
sprüche aus $ 11 Abs. 4 SächsStrG gegen den bisherigen Träger der Straßenbau-
last und über deren Umfang zu erbringen. Dies erfolgt durch die Vorlage einer Um-
stufungsvereinbarung oder eines rechtskräftigen Urteils über entsprechende An-
sprüche. Damit übertragene Mittel können zur Finanzierung des Eigenanteils ein-
gesetzt werden. Der den Eigenanteil ubersteigende Betrag mindert den Zuschuss.

C.3.6 Zuwendungsfâhig sind nur die Ausgaben für Straßenentwässerungsanlagen im
unmittelbaren Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen, die der Zuwendungs-
empfänger in seiner Eigenschaft als Straßenbaulastträger zu leisten hat. Diese
Kosten sind durch den Antragsteller gesondert auszuweisen. Erfolgt die Straßen-
entwässerung über Anlagen von Abwasserbeseitigungspflichtigen, die im Zuge der
geförderten Straßenbaumaßnahme gebaut werden, sind bis zu 130 EUR pro Meter
der geförderten Straße zuwendungsfähig, soweit diese Ausgaben nicht bereits von
Dritten getragen werden.

C.3.7 Ausgaben für Straßenbeleuchtung sind nur zuwendungsfähig, wenn die Planung
durch einen Fachplaner erfolgt und dieser bestätigt, dass diese dem Stand der
Technik entspricht und der Energieeffizienz Rechnung trägt.
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C.3.8 Als Ausbau im Sinne dieser Richtlinie gelten Maßnahmen, die mindestens eine dem
Stand der Technik entsprechende komplette Deckenerneuerung umfassen.

C.3.9 Bei Maßnahmen nach Ziffern C.1.1 und C.1.5 soll der Kostenanteil für Gehwege
und Straßenbeleuchtungsanlagen maximal 25 % der zuwendungsfähigen Ausga-
ben der Gesamtmaßnahme betragen.

C.4 Höhe der Zuwendungen

C.4.1 Zuwendungen unter 15.000 EUR werden nicht gewährt.

C.4.2 Der Fördersatz beträgt:

Kapitel D - Verbesserung der Agrarstruktur

Die Förderung der Maßnahmen dieses Kapitels erfolgt aus Mitteln der GAK.

D.l Fördergegenstände

D.1.1 Maßnahmen im Rahmen der Ländlichen Neuordnung nach dem Flurbereinigungs-
gesetz (FlurbG) und dem Landwirtschaftsanpassungsgesetz (LwAnpG)

Maßnahmen zur Neuordnung des ländlichen Grundbesitzes und zur Gestaltung des
ländlichen Raumes zur Verbesserung der Agrarstruktur in Verfahren nach dem
FlurbG und dem LwAnpG einschließlich Maßnahmen zur Sicherung eines nachhal-
tig leistungsfähigen Naturhaushaltes (Ziffer 2.4.4 GAK-Rahmenplan) sowie Maß-
nahmen der Dorfentwicklung (Zifler 2.4.1 G\K-Rahmenplan), sofern es sich über-
wiegend um gemeinschaftliche Anlagen nach $ 39 FlurbG handelt.

D.1.2 Ländliche lnfrastruktur außerhalb der Ländlichen Neuordnung, die im Wesentlichen
im Außenbereich liegt

Dem ländlichen Charakter angepasste lnfrastrukturmaßnahmen, insbesondere zur
Erschließung der landwirtschaftlichen oder touristischen Entwicklungspotenziale im
Rahmen der Einkommensdiversifizierung land- oder forstwirtschaftlicher Betriebe.

D.2 Nicht förderfähig sind:

D.2.1 Zinsen mit Ausnahme zur Zwischenfinanzierung des Landzwischenenrerbs,

D.2.2 Maßnahmen des freiwilligen Nutzungstausches

D.2.3 Weiterhin gelten die Förderausschlüsse der Ziffern 4.6 und 4.7 des GAK-
Rahmenplans.

D.3 Besondere Zuwendungsvoraussetzungen

D.3.1 Die Zweckbindung für gemeinschaftliche Anlagen nach $ 39 FlurbG regelt sich
nach Ziffer 4.5 des GAK-Rahmenplans. Pflanzungen sind im Rahmen dieser Richt-
linie hinsichtlich der Zweckbindung baulichen Anlagen gleichgestellt. lm Flurberei-
nigungsplan nach $ 58 FlurbG oder in der Schlussfeststellung nach $ 149 FlurbG
sind Regelungen vozusehen, mit denen die Sicherung der Zweckbinduqg durch
den Empfänger der Anlage gewährleistet wird.

c.1.1 - C.1.5
Ba
80%

sisoebiet ILE-Gebiet
85%

Leader-Gebiet
89 o/o



D.3.2 Förderunschädlich im Sinne von Nummer 1.3 VwV-SäHO zu $44 SäHO sind bei
Maßnahmen nach Ziffer D 1.1 soweit erforderlich und angemessen:

a) alle vorbereitenden Tätigkeiten zur Herbeiführung der öffentfich-rechtlichen
Genehmigungen, insbesondere zur Aufstellung des Planes nach $ 41 FlurbG,

b) die Aufstellung des Finanzierungsplanes,
c) alle vorbereitenden Tätigkeiten zur Neuordnung des Grundbesitzes sowie
d) umlagewirksame Tätigkeiten eines Verbandes nach $ 26 aff . FlurbG.

D.3.3 Alle unmittelbar dem Förderzweck dienenden Ausgaben einschließlich den bereits
vor Antragstellung gemäß Ziffer D.3.2 förderunschädlichen, sind fórderfähig.
Spezielle Ausschlüsse und Anrechungsvorschriften für Eigenleistungen sind zu
beachten. Das SMUL regelt die Einzelheiten.

D.3.4 Maßnahmen im Rahmen von Zitfer D.1.2 für den ländlichen Wegebau sind nur für
sonstige Straßen im Sinne von $ 3 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. a SächsStrG, oder wenn
der Anteil der Ortsstraße nicht mehr als 25 % beträgt, förderfähig.

D.4 Höhe der Zuwendung

D.4.1 Maßgeblich für die Bestimmung der Förderhöhe in Verfahren nach dem FlurbG sind
die zum Zeitpunkt der Anordnung des Verfahrens geltenden Fördersätze. Der
Eigenleistungs- und Eigenmittelanteil darf in Summe 10 % nicht unterschreiten.

D.4.2 Zuwendungen im Rahmen von Maßnahmen nach ZifferD.1.2 unter 15.000 EUR
werden nicht gewährt.

D.4.3 Fördersatz für Maßnahmen nach Ziffer Ð.1.1

D.4.3.1 Die Höhe des Fördersatzes für Maßnahmen nach dem FlurbG - mit Ausnahme der
Weinbergs- und der Waldflurbereinigung - ist abhängig von der durchschnittlichen
landwirtschaftlichen Vergleichszahl (LYZ) des Verfahrensgebietes. Sie wird der
Bewilligungsbehörde durch die obere Flurbereinigungsbehörde schriftlich mit der
Anordnung des Verfahrens mitgeteilt. Der Fördersatz beträgt:

LVZ

Fördersatz in %

D.4.3.2

D.4.3.3

D.4.3.4

29

Der Fördersatz für Verfahren der Waldflurbereinigung beträgt 75 o/o.

Der Fördersatz für Verfahren der Weinbergsflurbereinigung beträgt 65 %.

Der Fördersatz in Verfahren mit besonderer ökologischer Zielsetzung oder wegen
der hohen Bedeutung für die Erhaltung der Kulturlandschaft kann im Einvernehmen
mit dem SMUL auf 80 % erhöht werden.

Der Fördersatz in Verfahren zur Feststellung und Neuordnung der Eigentumsver-
hältnisse nach $$ 53 bis 64 b LwAnpG beträgt 90 %.

Soweit eine Maßnahme nacl't Zitler D.1.1 sich auch auf den lnnenbereich nach

SS 30, 34 BaUGB erstreckt, beträgt für diesen Teil der Fördersatz 65 % der dort
anfallenden zuwendungsfähigen Ausgaben.

30-

33

75

D.4.3.5

D.4.3.6

34-

37

74

38-

41

73

42-

45

72

46-

49

71

50-

53

70

54-

57

69

58-

61

68

62-

65

67

66

66 65



D.4.3.7 Die förderfähige Vergütung für Helfer im Freiwilligen Landtausch nach
S 103 a FlurbG bestimmt sich nach folgender Formel:

HV = 0,7 x (2 TP + TB) x 1225€ - 0,15 x (2 TP + TB)l + 360 € (zzgl. Mehnruert-
steuer)

mit: HV = Helfervergütung
TP = Tauschpartner
TB = Tauschbesitzstücke

D.4.4

D.4.5

Der Fördersatz für Maßnahmen nach Ziffer D.1.2 beträgt 65 %.

Für Maßnahmen in ILE-Gebieten kann der Fördersatz der zuwendungsfähigen Aus-
führungskosten um 5% und in Leader-Gebieten um 10%, höchstens jedoch auf
90 % erhöht werden, wenn für das Verfahren nach Ziffer D.1.1 oder die Maßnahme
nach Ziffer D.1.2 ein Beschluss des jeweils zuständigen Koordinierungskreises vor-
liegt.
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Kapitel E - Maßnahmen für private Zwecke: Bauliche Maßnahmen zur Umnutzung oder
Wiedernutzung ländlicher Bausubstanz, insbesondere für junge Familien

E.1 Fördergegenstand

Baumaßnahmen im Rahmen der Wiedernutzung oder Umnutzung leerstehender
oder ungenutzter ländlicher Gebäude zum Hauptwohnsitz [$ 12 Abs. 2 des Sächsi-
schen Meldegesetzes (SächsMG)l in der Fassung der Bekanntmachung vom
4. Juli 2006 (SächsGVBl. S. 388) des Zuwendungsempfängers.

E.2 Nicht förderfähig sind:

8.2.1 Der alleinige Dachgeschossausbau oder bloße Erweiterungen eines bestehenden
Wohnsitzes

8.2.2 Eine Umnutzung, wenn sich auf dem Grundstück ein Wohnhaus befindet, das vom
Zuwendungsempfänger bezogen werden könnte, oder wenn die Sanierung des
Wohnhauses weniger auñllrendig als die Umnutzung wäre

E.3 Besondere Zuwendungsvoraussetzungen

E.3.1 Eine Wiedernutzung liegt nur dann vor, wenn diese zu einer Neu- oder Wiederan-
siedlung führt. Eine Wiedernutzung liegt regelmäßig nicht vor, wenn das Gebäude
zwischen 1990 und dem Zeitpunkt der Antragstellung vom Antragsteller zu Wohn-
zwecken genutzt wurde.

8.3.2 Soweit eine erhöhte Förderung als junge Familie in Anspruch genommen werden
soll, hat der Antragsteller mit der Antragstellung eine entsprechende Erklärung
abzugeben und die Richtigkeit der Angaben nachzuweisen.

E.3.3 Zuwendungsfähig sind Maßnahmen, bei denen der Zuwendungsempfänger oder
Antragsteller oder dessen Ven¡randtschaft 1. Grades das Gebäude selbst nutzt.

8.4 Höhe der Zuwendung

8.4.1 Zuwendungen unter 15.000 EUR werden nicht gewährt.



8.4.2 Junge Familien erhalten einen erhöhten Fördersatz. Junge Familie im Sinne díeser
Richtlinie sind Ehepaare, eheähnliche Gemeinschaften und Alleinerziehende mit
mindestens einem dauerhaft im Haushalt lebenden Kind. Zu den jungen Familien
zählen auch kinderlose Ehepaare, deren Eheschließung zum Zeitpunkt der Antrag-
stellung noch nicht länger als fünf Jahre zurückliegt und bei denen keiner der Ehe-
partner älter als 40 Jahre ist. Maßgeblich fur die Gewährung des erhöhten Förder-
satzes sind die Lebensverhältnisse im Zeitpunkt der Antragstellung.

Die Fördersätze betragen:E.4.3
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Junoe Familie

Kapitel F - Siedlungsökologische Maßnahmen

F.1 Fördergegenstände

F.1.1 Neubau und Enrueiterung von baulichen Anlagen und Pflanzungen durch Gemein-
den zum Schutz von Ortslagen vor wild abfließendem Wasser [$ 2 Abs. 2 des
Sächsischen Wassergesetzes (SächsWG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 18. Oktober 2004 (SächsGVBl. S. 482)1, das zuletzt durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 23. September 2010 (SächsGVBl. S. 270) geändert worden ist, sowie
erodiertem Boden in naturnaher Bauweise, insbesondere Rückhaltedämme, sonsti-
ge Schutzbauwerke und Schutzpflanzungen oder Anlagen zur Versickerung von
nicht behandlungsbedürftigem Niederschlagswasser.

F.1.2 Abbruch baulicher Anlagen, Flächenentsiegelung oder Ruckbau öffentlicher nicht
bedarfsgerechter lnfrastruktur in Ortslagen fur eine Folgenutzung, die den Zielen
der nachhaltigen ländlichen Entwicklung entspricht.

F.2 Besondere Zuwendungsvoraussetzungen

F.2.1 Zuwendungsfähig im Rahmen von Zilfer F.1.1 sind Maßnahmen, die keine Gewäs-
ser 1. und 2. Ordnung betreffen und die nicht nach Kapitel D gefördert werden kön-
nen. Die Maßnahmen dürfen bestehenden Hochwasserschutzkonzepten und deren
Zielen nicht widersprechen und müssen, soweit erforderlich, wasserrechtlich erlaubt
sein. Die Prüfung obliegt den zuständigen Wasserbehörden. Die Erlaubnis oder
Bescheinigung der Genehmigungsfreiheit für die Maßnahme ist mit Antragstellung
einzureichen.

F.2.2 Maßnahmen nach Zitfer F.1.1 dürfen nur im Ort oder im ortsnahen Bereich durch-
geführt werden.

F.2.3 lm Rahmen von Ziffer F.1.2 bedarf es der schriftlichen Begründung des Antragstel-
lers, dass das Vorhaben der Erhaltung und Weiterentwicklung der orts- und regio-
naltypischen Siedlungs- und Landschaftsstruktur dient. Für die Dauer der Zweck-
bindungsfrist ist ein Nutzungskonzept für die Fläche bzw. eine Folgenutzung vorzu-
legen.

F.2.4 Sofern es sich bei Maßnahmen nach Zifler F.1.2 um eine Fläche im Eigentum einer
Gebietskörperschaft handelt, sind Verkauf oder Verpachtung förderunschädlich.
Daraus fließende Einnahmen sind als später hinzutretende Deckungsmittel im
Sinne dieser Richtlinie zu behandeln.

Andere

Basisqebiet
40%
30%

ILE-Gebiet
45%
35%

Leader-Gebiet
50 o/o

40%

Höchstbetraq
150.000 EUR
150.000 EUR



F.2.5 Folgenutzung im Rahmen von Zif|er F.1.2 ist auch eine Nutzung, die von Teil ll
ZiÎfer4.2 (a) erfasst ist, wenn der Zuschuss die im Rahmen der Verordnung (EG)
Nr. 1535/2007 zulässigen Grenzen nicht übersteigt.

Höhe der Zuwendung

Zuwendungen für Maßnahmen nach ZitferF.1.1 unter 15.000 EUR und nach
Ziffer F.1.2 unter 5.000 EUR werden nicht gewährt.

Die Fördersätze betragen:

F.3

F.3.1

F.3.2
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F.1.1 Gemeinden
F.1.2 Gemeinden

Bei der Förderung von Maßnahmen mit wirtschaftlicher Tätigkeit sind die Vorgaben
von Teil ll Ziffer 5.5 zu beachten.

Kapitel G - Nichtgewerbliche Grundversorgung, soziokulturelle lnfrastruktur und länd-
liches Kulturerbe

G.1 Fördergegenstände

G.1.1 Nichtgewerbliche Grundversorgung mit öffentlich zugänglichen Dienstleistungen

G.1.1.1 Maßnahmen zur Schaffung nichtgewerblicher Grundversorgungseinrichtungen,
durch Umnutzung leerstehender ländlicher Gebäude

G.1.1.2 Modernisierung zum Erhalt oder zur Funktionsanreicherung nichtgewerblicher
Grundversorgungseinrichtungen oder deren Erschließungsflächen

G.1.1.3 Nicht belegt

G.l.1.4 Nicht belegt

G.1.1.5 Modernisierung oder Neubau von Schulgebäuden, Schulsporthallen, Schulsport-
außenanlagen und Kindertageseinrichtungen

G.1.2 Soziokulturellelnfrastruktur

G.1.2.1 Nicht belegt

G.1.2.2 Neu- und Ausbau öffentlich nutzbarer Freianlagen zw Sicherstellung eines
Mindestangebotes, insbesondere für Familien, Kinder, Jugendliche oder Senioren

G.1.2.3 Schaffung oder Erhalt von Vereinsanlagen durch Umnutzung oder Modernisierung
zur Entwicklung des dörflichen Gemeinschaftslebens, ausgenommen Freianlagen

G.1.3 Bauliche Maßnahmen zum Erhalt oder zur Belebung des ländliches Kulturerbes
einschließlich historisch wertvoller Parkanlagen mit öffentlicher Zugänglichkeit

F.1.2 natürliche
Personen

Basisgebiet

65%
80%
40%

ILE-Gebiet

70%
85%
45%

Leader-
Gebiet
75%
90%
50%

Höchstbeträge

150.000 EUR
80.000 EUR
80.000 EUR



G.2

G.2.1

G.2.2

G.2.3

G.2.4
G.2.5
G.2.6

G.2.7
G.2.8
G.2.9

G.2.10

G.3

G.3.1
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Nicht förderfähig sind :

Schulen mit mehr als 350 Schülern, Gymnasien, Berufsbildende Schulen und deren
Schulsporthallen und Schulsportaußenanlagen,
Sporthallen und Sportaußenanlagen nach Ziffer G.1.1.5, bei denen die Schule kein
vorrangiges Belegungsrecht hat sowie sonstige Sportstätten, die dem verbandsor-
ganisierten wettkampforientierten Sport dienen, Frei- und Hallenbäder,
Anlagen, die üblichenrueise auch gewerblich betrieben werden können, insbeson-
dere Kegel- und Bowlingbahnen, Go-Kart-Bahnen, Golf- und Tennisplätze, Beher-
bergungsstätten,
Krankenhäuser und vergleichbare Einrichtungen,
Friedhöfe,
Maßnahmen, die der Schaffung von überwiegend für den Gottesdienst genutzten
Räumen dienen oder Maßnahmen im lnneren einer Kirche als Bauwerk
Feuenreh rgerätehäuser,
Zoologische Einrichtungen,
Einrichtungen zur Wiederaufftihrung, Nachstellung oder Rekonstruktion historischer
Sachverhalte und Archaeoparks,
Fahrzeuge und die Ausstattung der nach Zilfer G.1geförderten Einrichtungen.

Besondere Zuwendungsvoraussetzungen

Für Maßnahmen nach Ziffern G.1 .1 ,1 , G.1 .1 .2, G.l .2.2 und G.l .2.3 ist eine
Bedarfsanalyse erforderlich, die die konkrete demografische Entwicklung unter
Heranziehung des Leitfadens Demografierelevanz berücksichtigt und nachvollzieh-
bar die Nachhaltigkeit der Maßnahme während der Zweckbindung darstellt. Dies
beinhaltet auch die finanzielle Nachhaltigkeit, insbesondere die Sicherung des Bau-
unterhaltes und der Betriebskosten während der Zweckbindung. Die der Bedarfs-
analyse zugrunde gelegten Daten und Annahmen müssen klar erkennbar und be-
legt sein.

Für Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe, der Seniorenbetreuung und -pflege,
Einrichtungen der Suchthilfe sowie Einrichtungen der Behindertenhilfe sind beste-
hende Fachförderrichtlinien vorrangig in Anspruch zu nehmen.

Zuwendungsberechtigt sind bei Maßnahmen nach ZifferG.1.1.5 auch Landkreise.
Träger von Schulen in freier Trägerschaft sind nur zuwendungsberechtigt, sofern
sie Zuschüsse nach dem Gesetz über Schulen in freier Trägerschaft
(SächsFrTrSchulG) vom 4. Februar 1992 (SächsGVBl S. 37), zuletzt geändert
durch Artikel 10 des Gesetzes vom 15. Dezember 2O1O (SächsGVBl S. 387, 396),
in der jeweils geltenden Fassung, erhalten. Bei Kindertageseinrichtungen muss es
sich um Träger der freien Jugendhilfe nach dem Sächsischen Gesetz zur Förde-
rung von Kindern in Tageseinrichtungen (Gesetz uber Kindertageseinrichtungen -
SächsKitaG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Mai 2009 (SächsGVBl
S.225), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 15, Dezember 2010
(SächsGVBl. S 387,395) in der jeweils geltenden Fassung, handeln.

Bei Maßnahmen nach Ziffer G.1.1.5 sind auch Umnutzungen von Gebäuden sowie
Ergänzungsbauten, die ftir eine funktionale Nutzung der Bausubstanz erforderlich
sind, zuwendungsfähig. Der Anteil des Bestandsgebäudes muss hierbei über-
wiegen.

G.3.2

G.3.3

G.3.4



G.3.5 Für Maßnahmen nachZitfer G.1.1.5 gilt Folgendes: DerAntragsteller legt bei Schul-
gebäuden, Schulsporthallen und Schulspoftaußenanlagen mit der Antragstellung
eine für die Dauer der Zweckbindung verbindliche, aktuelle Bestätigung des Säch-
sischen Staatsministerium für Kultus und Sport (SMK) zur Bestandssicherheit des
zur Förderung beantragten Vorhabens unter Berücksichtigung der absehbaren de-
mografischen Veränderungen unter Heranziehung des Leitfadens Demografierele-
vanz vor. ln Leader- und ILE-Gebieten kann der Antragsteller diese Bestätigung nur
mit Vorlage eines positiven Koordinierungskreisbeschlusses beantragen. Mit der
Erklärung des SMK ist zu bestätigen, dass für den zuwendungsfähigen Teil des
Vorhabens keine Förderung nach anderen Förderprogrammen (Negativattest)
erfolgt. Für Träger von Schulen in freier Trägerschaft sind ausschließlich das vor-
genannte Negativattest sowie eine Bedarfsanalyse unter Berücksichtigung der de-
mografischen Entwicklung unter Heranziehung des Leitfadens Demografierelevanz
erforderlich.

Die zu fördernde Kindertageseinrichtung muss in den Bedarfsplan des Jugend-
amtes aufgenommen oder deren Aufnahme vom Jugendamt verbindlich bestätigt
sein. Mit der Erklärung des Jugendamtes ist zu bestätigen, dass für den zuwen-
dungsfähigen Teil des Vorhabens keine Förderung nach anderen Förderprogram-
men (Negativattest) erfolgt.

Der Neubau von Schulgebäuden, Schulsporthallen, Schulsportaußenanlagen sowie
Kindertageseinrichtungen ist nur zuwendungsfähig, soweit eine Sanierung im
Bestand unter Einschluss eines Ergänzungsbaues nachweislich nicht wirtschaftlich
ist oder Bildungszentren geschaffen werden. Bildungszentren bestehen aus min-
destens 2 Bildungseinrichtungen auch verschiedener Träger.

Zuwendungsempfänger, welche an Träger von Schulen in freier Trägerschaft und
Träger der freien Jugendhilfe vermieten, können ebenfalls eine Zuwendung erhal-
ten, soweit der Nutzungsberechtigte die Anforderungen dieser Richtlinie erfüllt. Die
Dauer des Nutzungsrechts muss mindestens der Zweckbindung entsprechen. Bei
marktüblichem Mietzins sind die Vorgaben von Teil ll Ziffer 5.5 zu beachten.

Soweit Maßnahmen enthalten sind, die dem Regelungsbereich der Verordnung
über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende Anlagentechnik bei
Gebäuden (Energieeinsparverordnung - EnEV 2009) vom 24. Juli 2007 (BGBI. I

S. 1519), geändert durch Artikel I der Verordnung vom 29. April 2009 (BGBI. I

S. 954) unterliegen, gelten mit Ausnahme von Baudenkmälern zwingend folgende
Anforderungen:

a) Modernisierung

Bestehende Gebäude dürfen nach Sanierung, Modernisierung oder Umbau 70
Prozent der nach EnEV 2009 einzuhaltenden Höchstwerte (Jahresprimärener-
giebedarf Qp, mittlerer Wärmedurchgangskoeffìzient Ü) nicht überschreiten.

b) Neubau

Neu zu errichtende Gebäude dürfen 55 Prozent der nach EnEV 2009 einzuhal-
tenden Höchstwerte (Jahresprimärenergiebedarf Qp, mittlerer Wärmedurch-
gangskoeffizient Ü) nicht überschreiten.
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Der Nachweis wird im Rahmen einer Erklärung zur Einhaltung der Werte erbracht:

für Neubauten durch Bauvorlageberechtigte nach $ 65 der Sächsischen Bau-
ordnung (SächsBO) vom 28. Mai 2004 (SächsGVBt. S. 200), die zuletzt durch
Artikel 2 Abs.8 des Gesetzes vom 19. Mai 2010 (SächsGVBl. S. 142, 143)
geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung,

für bestehende Gebäude durch Ausstellungsberechtigte nach $ 2 der Verord-
nung der Sächsischen Staatsregierung zur Durchführung der Energieeinspar-
verordnung (EnEV-Durchführungsverordnung SächsEnEVDVO) vom
14. November 2008 (SächsGVBl. S. 630) in der jeweils geltenden Fassung.

Eine Erklärung zut Einhaltung des Passivhausstandards nach Passivhaus-
Projektierungs-Paket ( P H P P) wird ebenfalls anerkan nt.

Werden ausschließlich Einzelmaßnahmen an der Gebäudehülle gemäß $ 9
Abs.1 Satz 1 EnEV 2009 durchgeführt, gelten die Anforderungen nach Buchst. a)
ebenfalls. ln diesem Fall kann der Nachweis (Bauteilnachweis) durch Vorlage der
Unternehmererklärung nach $ 26a EnEV 2009 erbracht werden.

lst bei En¡reiterung und dem Ausbau eines Gebäudes um beheizte oder gekühlte
Räume die hinzukommende zusammenhängende Nutzfläche größer als 50 m2,
sind die betroffenen Außenbauteile so auszuführen, dass der neue Gebäudeteil
die Vorschriften dieser Richtlinie für Neubauten einhält.

G.3.6 Voraussetzung fur Maßnahmen nach Ziffer G.1.3 ist ein Konzept, das folgende
Bereiche umfasst: denkmalpflegerische Konzeption, Konzept für eine nachhaltige
Nutzung, lnstandhaltung und Öffentlichkeitsarbeit.

G.3.7 Offentliche Zugänglichkeit gemäß Ziffer G.1.3 setzt voraus, dass die geförderte
Anlage mindestens samstags, sonntags und an einem Wochentag tagsüber im
Rahmen von öffentlich bekannt gemachten Öffnungszeiten zugänglich und ein
fester Ansprechpartner an der Anlage benannt ist. Nutzungs- und saisonbedingte
Schließzeiten sind zulässig.
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G.4

G.4.1

G.4.2

Höhe der Zuwendung

Für Maßnahmen nach Zifler G.1.1 und G.1.3 werden Zuwendungen unter
15.000 EUR, nach Zifter G.1.2 unter 5.000 EUR nicht gewährt.

Die Fördersätze betragen:

G.1 .1 .1 und
G.1.1.2
G.1.1.5

Bei der Förderung von Maßnahmen mit wirtschaftlicher Tätigkeit sind die Vorgaben
von Teil ll Ziffer 5.5 zu beachten.

Basisgebiet

65 o/o

75%
65%

ILE-Gebiet

70%

75%
70%

Leader-
Gebiet
75 o/o

75 o/o

75 o/o

Höchstbeträge

300.000 EUR

100.000 EUR
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G.4.3 Die Bewilligungsbehörde kann auf Antrag des Antragstellers im Einvernehmen mit
dem SMUL - unberührt der übrigen Zuwendungsvoraussetzungen - einer Über-
schreitung des Höchstbetrages bei Maßnahmen nach Zitfer G.1.3 zustimmen, wenn
es sich um ein Baudenkmal im Sinne von $ 2 Abs. 5 Buchst. a) SächsDSchG mit
überregionaler, besonderer geschichtlicher, künstlerischer oder städtebaulicher
Bedeutung handelt und die Bauunterhalts- und Betriebskosten, die sich auf dem
vorzulegenden Nutzungskonzept ergeben, mindestens für die Dauer der Zweckbin-
dung rechtlich bindend gesichert sind. Der Wiederaufbau im Zeitpunkt der Antrag-
stellung zerstörter Objekte ist unzulässig.

Kapitel H - Strategieentwicklung und deren Umsetzung im Rahmen der lntegrierten
Ländlichen Entwicklung

H.1 Fördergegenstände

H.1.1 Erstellung, Evaluierung oder Fortschreibung jeweils eines lntegrierten Ländlichen
Entwicklungskonzeptes (ILEK) für eine Region, deren Einwohner mehrheitlich im
räumlichen Geltungsbereich nach Teil ll Ziffer 2.5.1dieser Richtlinie wohnen

H.1.2 Betreiben einer ILE-Aktionsgruppe insbesondere eines Regionalmanagements zur
Umsetzung der integrierten Entwicklungsstrategie

H.1.3 Nicht belegt

H.1.4 Maßnahmen zur Vorbereitung, Begleitung, Koordinierung oder Vernetzung von den
Zielen des EPLR dienenden Projekten im Rahmen der Umsetzung eines ILEK, ins-
besondere durch Studien, Projektmanagement entsprechend dem vom SMUL vor-
gegebenen Leistungsbild sowie projektbezogene Moderation

H.1.5 Maßnahmen zum Erfahrungsaustausch, zur lnformation, Bildung und Sensibilisie-
rung im Rahmen der Umsetzung eines ILEK

H.2 Nicht förderfähig sind:

H.2.1 Maßnahmen nach ZftferHJ.4 in Bezug auf Tourismusdienstleistungen, die ein
Leader- oder ILE-Gebiet überschreiten

H.2.2 Objektplanungen im Sinne der Verordnung über die Honorare für Architekten- und
lngenieurleistungen (Honorarverordnung fur Architekten und lngenieure - HOAI)
vom 1 1. August 2009 (BGBI.l 5.2732)

H.3 Besondere Zuwendungsvoraussetzungen

H.3.1 Maßnahmen nach Zifter H.1.1 oder H.1.2 müssen dem vom SMUL vorgegebenen
Leistungsbild entsprechen.

H.3.2 Bei Maßnahmen nach Zifler H.1.1 ist das erarbeitete bzw. fortgeschriebene ILEK
jeweils durch die Räte der beteiligten Kommunen zu legitimieren.

H.3.3 Bei Maßnahmen nach Ziffer H.1.2 dart die Höhe der Zuwendung 15 % der Förder-
mittel aus dem ELER, die einem itE-Gebiet zur Umsetzung von Maßnahmen des
ILEK über diese Richtlinie in Aussicht gestellt werden (Budgetorientierung des Ge-
bietes), nicht überschreiten. Bezogen auf den gesamten Förderzeitraum darf die
Grenze von 15 o/o der tatsächlichen Bewilligungssumme nicht tiberschritten werden.
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H.3.4 Die Zuwendungsempfänger für Maßnahmen nach Ziffer H.1.2 haben der Bewilli-
gungsbehörde einen jährlichen Tätigkeitsbericht zum Nachweis des zweckentspre-
chenden Mitteleinsatzes vorzu legen.

H.3.5 Maßnahmen nach ZiffernH.1.1 und H.1.2 sind nur zuwendungsfähig, wenn sie
außerhalb der öffentlichen Venrualtung oder mit ihr verbundener Einrichtungen ver-
geben werden.

H.3.6 Maßnahmen nach Ziffer H.1.4 dienen der Umsetzung von Projekten nach dem
EPLR. Sofern sie sich auf mehrere Projekte erstrecken, muss zum Zeitpunkt der
Antragstellung die Umsetzung von Maßnahmen aus dem EPLR übenruiegen.

H.3.7 Studien und Konzepte nach Ziffer H.1.4, die zur Vorbereitung einer betriebswirt-
schaftlichen oder investitionsbezogenen Entscheidung dienen, sind ausschließlich
durch einen unabhängigen Dritten zu erbringen, der die entsprechenden Referen-
zen nachweisen kann.

H.3.8 Zuwendungsberechtigt sind bei Maßnahmen nach Ziffer H.1 auch Landkreise.

H.4 Höhe der Zuwendung

H.4.1 Zuwendungen unter 500 EUR werden nicht gewährt.

H.4.2 Die Fördersätze betragen:

H.1.1

H1.2

H.4.3

H.1.4

Basisoebiet

H.1.5

Sofern bei Maßnahmen im Rahmen von ZiffernH.1.4 und H.1.5 ein besonders
hohes lnteresse des Freistaates Sachsen nachgewiesen wird, kann im Einver-
nehmen mit dem SMUL der Fördersatz auf bis zu 100 % erhöht werden.

65%

Kapitel J - Strategieentwicklung und deren Umsetzung im Rahmen von Leader

J.1

J.1 .1

ILE-Gebiet
70%

Fördergegenstände

Ergänzung der Umsetzung von lokalen Entwicklungsstrategien durch die Realisie-
rung von Handlungsfeldern durch eine Leader-Aktionsgruppe (LAG) oder durch Ein-
zelvorhaben, die jeweils tibenruiegend den zielen des ELER, schwerpunkt 1,
dienen.

Ergänzung der Umsetzung von lokalen Entwicklungsstrategien durch die Realisie-
rung von Handlungsfeldern durch eine LAG oder durch Einzelmaßnahmen, die
jeweils uberwiegend den Zielen des ELER, Schwerpunkt 3, dienen.

Anbahnung und Betreuung von Maßnahmeplänen im Rahmen einer Zusammenar-
beit mehrerer Gebiete mit integrierter Entwicklungsstrategie.

Nicht belegt

65%
75%
75%

J.1.2

Leader-Gebiet
75%

J.1 .3

J.1.4

80 o/o

80%



J.1.5

J.2

J.2.1
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Betreiben einer LAG, insbesondere eines Regionalmanagements zur Umsetzung
der integrieden Entwicklungsstrategie

Nicht förderfähig sind:

Projekte aus der Umsetzung von Handlungsfeldern und Einzelvorhaben nach
Ziffern J.1.1 und J.1.2, welche im sächsischen EPLR als förderfähige Gegenstände
erfasst sind,

eine mehrmalige Anbahnung für die gleiche Projektidee mit gleichem Partner.

Besondere Zuwendungsbestimm ungen

Für Maßnahmen nach Ziffern J.1 .1 und J. 1 .2 gilt:

Diese Maßnahmen müssen im besonderen Maße zur Umsetzung der integrierten
Entwicklungsstrategie einer LAG beitragen. Eine entsprechende Begründung ist in
die Beschlussfassung des Koordinierungskreises aufzunehmen.

Für alle Maßnahmen darf die Höhe der Gesamtzuwendung 5 % der Budgetorientie-
rung eines Gebietes nicht überschreiten.

Es sind nur Maßnahmen zuwendungsfähig, die den thematischen Handlungs-
ebenen in Zitter 5.3.4.1des EPLR zugeordnet werden können,

Bei Einzelmaßnahmen zur Realisierung der Handlungsfelder sowie Einzelvorhaben,
die einem Code des ELER zugeordnet werden können, der nicht im sächsischen
EPLR angewendet wird, sind die dafür aufgeführten Regelungen der Verordnung
(EG) Nr. 1698/2005 sowie der Verordnung (EG) Nr. 197412006 in ihrer jeweils
geltenden Fassung zu beachten.

Maßnahmen zur Realisierung von Handlungsfeldern bestehen aus einzelnen Vor-
haben (Maßnahmebündel) und können nur von einer LAG beantragt werden. Von
einem Maßnahmenbündel ausgeschlossen sind Baumaßnahmen (bauliche Anlagen
gemäß SächsBO) und/oder wirtschaftliche Projekte gemäß Zitfer 5.5.2.

Für Maßnahmenbündel gelten folgende Regelungen:

a) Die Durchführung der Vorhaben eines Maßnahmenbundels erfolgt durch die
LAG selbst oder nach Abschluss von privatrechtlichen Verträgen durch Dritte.
Der Mindestinhalt dieser Verträge wird durch das SMUL geregelt.

b) Eine Rechnungslegung bei der Umsetzung der Projekte durch Dritte erfolgt auf
Namen der LAG.

c) Für jedes Maßnahmenbündel ist eine getrennte Kontoführung und Abrechnung
bei der LAG erforderlich.

d) Entsprechende Prüfrechte des Freistaates Sachsen sowie der Europäischen
Kommission sind für jedes Vorhaben eines Maßnahmenbündels zu sichern.

Wirtschaftliche Einzelvorhaben sind nur auf der Grundlage eines Betriebskonzeptes
zuwendungsfähig. Für Baumaßnahmen (bauliche Anlagen gemäß $ 2 Abs. 1

SächsBO) ist ein Nutzungskonzept vozulegen.

J.2.2

J.3

J.3.1

J.3.1 .1

J.3.1.2

J.3.1.3

J.3.1.4

J.3.1 .5

J.3.1 .6



J.3.2 Die Einzelheiten für eine Zusammenarbeit im Sinne von Leader bestimmen sich
nach dem Leitfaden zur Durchführung der Maßnahme ,,Zusammenarbeit" im Rah-
men des Schwerpunktes Leader der Programme zur Entwicklung des Ländlichen
Raums 2007 - 2013 (RD 12311012006 rev 3) und den Vorgaben des SMUL. Die
Förderung von Projekten aus einem vom SMUL genehmigten Maßnahmenplan -
außer einer Betreuung nach Ziffer J.1.3 - erfolgt nach den Fördergegenständen der
Kapitel A bis C und E bis J. Für die einzelnen Projekte aus einem genehmigten
Maßnahmenplan ist eine Beschlussfassung gemäß Teil ll Ziffer 2.7 nicht erforder-
lich.

Bei Maßnahmen im Rahmen von Ziffer J.1.3 ist nur der Anteil der sächsischen
Antragsteller zuwendungsfähig.

Bei den Maßnahmen nach Ziffer J.1.5 darf die Höhe der Zuwendung 20 %o der
Budgetorientierung des Gebietes nicht überschreiten. Bezogen auf den gesamten
Förderzeitraum darf die Grenze von 20 o/o der tatsächlichen Bewilligungssumme
jedoch nicht überschritten werden.

Maßnahmen nach ZifferJ.l.5 müssen dem vom SMUL dafür vorgegebenen
Leistungsbild entsprechen.

Die Zuwendungsempfänger für Maßnahmen nach ZifferJ.1.5 haben der Bewilli-
gungsbehörde einen jährlichen Tätigkeitsbericht zum Nachweis des zweck-
gerechten Mitteleinsatz vorzulegen.

Höhe der Zuwendung

Zuwendungen unter 500 EUR werden nicht gewährt.

Der Fördersätze betragen :

J,3.3

J.3.4
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J.3.5

J.3.6

J.4

J.4.1

J.4.2

J.1 .1
J.1.2

J.4.3 Zuwendungsberechtigt sind bei Maßnahmen nach Ziffern J.l.1 bis J.1.3 unter
Beachtung vonZitf. J.3,1.5 auch Landkreise.

J.1 .3

J.1 .5

LEADER-
Gebiet

Teil ll - Verfahrensregelungen für ELER-finanzierte Maßnahmen

8O o/o

1.

1.1

1.2

80%

70%

Zuwendungsempfänger

Zuwendungsempfänger können natürliche und juristische Personen sowie rechts-
fähige Personengesellschaften sein.

Ausgeschlossen sind Landkreise, Einrichtungen des Freistaates Sachsen oder des
Bundes, sofern keine abweichende Regelung in dieser Richtlinie getroffen wurde.

Höchstbetrag

3.000 EUR für die Anbahnung



2.

2.1
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Zuwendu ngsvora ussetzungen

Zuwendungen dürfen nur bewilligt werden an zuverlässige Antragsteller und für
Vorhaben, deren Gesamtfinanzierung gesichert ist.

Zuverlässigkeit des Antragstellers

Die Zuverlässigkeit ist insbesondere nicht gegeben, wenn offene Forderungen des
Freistaates Sachsen gegen den Antragsteller bestehen. Über Ausnahmen
entscheidet die Bewilligungsbehörde.

Die Zuverlässigkeit ist grundsätzlich anzunehmen, soweit der Behörde im Zeitpunkt
der Bewilligung keine tatsächlichen Anhaltspunkte bekannt sind, dass eine
ordnungsgemäße Venryendung der Mittel nicht gewährleistet ist und gegen den
Antragsteller

a) kein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes des Sub-
ventionsbetrugs oder eines anderen Vermögensdeliktes anhängig ist,

b) keine rechtskräftige Verurteilung, Strafbefehl oder Einstellung gegen Auflagen
wegen eines Vermögensdeliktes erfolgte,

c) keine Untersagung nach $ 34 Gewerbeordnung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 22. Februar 1999 (BGBI. I S. 202), zuletzt geändert durch Artikel
4 Absatz 14 des Gesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBI. I S. 2258) vorliegt,

d) kein Antrag auf Durchführung eines Verfahrens nach lnsolvenzordnung vom
5. Oktober 1994 (BGBI. I S.2866),zulelzt geändert durch Artikel 3 des Geset-
zes vom 9. Dezember 2010 (BGBI. I S. 1885) gegen ihn oder eine juristische
Person, an der er beteiligt ist, gestellt wurde oder ein solches Verfahren statt-
findet,

e) kein Ausschluss wegen vorsätzlich falscher Angaben in einer vorangegangenen
ELER-Förderung erfolgte.

Die Gesamtfinanzierung gilt als gesichert, wenn - soweit zutreffend -
a) der Nachweis der baren Eigenmittel durch den Antragsteller erbracht ist,
b) eine Erklärung einer finanzierenden Bank zur Übernahme des Fremdfinanzie-

rungsanteils vorgelegt wird,

2.1.1

2.1.1.1

2.1.1.2

2.2

c) keine tatsächlichen Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die Folge(osten die
Grenzen der Leistungsfähigkeit des Zuwendungsempfängers wähiend der
Zweckbi nd ung oder gewöhnlichen N utzu ngsdauer [ibersteigen,
der Nachweis der notwendigen Vorfinanzierung erbracht ist,
für Gebietskörperschaften ab einem Eigenanteil von 10.000 EUR eine positive
gemeindewirtschaftliche Stellungnahme der Rechtsaufsichtsbehörde einschließ-
lich der Folgekosten unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung
vorliegt.

d)
e)

2.3

2.4

Die Nachweise zur Erfüllung der Fördervoraussetzungen obliegen dem Antrag-
steller.

Maßnahmen, die bereits vor der Bewilligung begonnen wurden, dürfen nicht geför-
dert werden. Als Vorhabensbeginn ist grundsätzlich der Abschluss eines der Aus-
führung zuzurechnenden Lieferungs- und Leistungsvertrages zu werten. Der
Abschluss von Verträgen, in denen ein Rücktrittsrecht des Zuwendungsempfängers
für den Fall der Nichtbewilligung der Zuwendung vereinbart ist oder die unter einer
auflösenden Bedingung geschlossen werden, begrtindet keinen Vorhabensbeginn.
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Bei Maßnahmen nach Ziffern H.'1.2 und J.1.5 sind bestehende Verträge kein
förderschädlicher vorzeitiger Maßnahmebeginn; eine Pflicht zut Neuvergabe
besteht nicht. Bei Baumaßnahmen gelten Planung, Baugrunduntersuchungen,
Grundenrverb und Herrichten des Grundstücks nicht als Beginn des Vorhabens, es
sei denn, sie sind Zweck der Zuwendung.

2.4.1 Die Bewilligungsbehörde kann im Zeitraum zwischen Antragstellung und Bewilli-
gung auf gesonderten Antrag des Zuwendungsempfängers im Einzelfall schriftlich
Ausnahmen von Zifler 2.4 zulassen, wenn die wesentlichen Zuwendungsvorausset-
zungen und ein Beschluss des zuständigen Koordinierungskreises vorliegen. Einem
Antrag auf vorzeitigen Beginn der Maßnahme darf nur dann stattgegeben werden,
wenn die Bewilligung einer Zuwendung aus Gründen, die der Antragsteller nicht zu
vertreten hat, erst später möglich ist. Die Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahme-
beginn begründet keinen Rechtsanspruch auf Förderung.

2.5' Räumlicher Geltungsbereich

2.5.1 Die Zuwendungen werden für investive Maßnahmen in Orten mit bis zu
5.000 Einwohnern gewährt, die in die Liste der förderfähigen Orte (räumlicher
Geltungsbereich) aufgenommen wurden, soweit in dieser Richtlinie nichts Abwei-
chendes geregelt ist. Ort im Sinne dieser Richtlinie ist ein städtebaulich eigenstän-
diger Teil einer Gemeinde. Über die Aufnahme in den räumlichen Geltungsbereich
entscheidet das SMUL nach Antrag. Maßgeblich für die Aufnahme in die Liste der
forderfähigen Orte ist die Einwohnerzahl zum 1. Januar 2007. Verringert sich die
Einwohnerzahl nach diesem Zeitpunkt, kann die Aufnahme der Orte in den räum-
lichen Geltungsbereich beim SMUL beantragt werden.

2.5.2 Nicht investive Maßnahmen sind in Orten mit weniger als 30.000 Einwohnern för-
derfähig. Voraussetzung ist, dass der wesentliche Teil der Maßnahme innerhalb
des räumlichen Geltungsbereiches nach Zifter 2.5.1 durchgeführt wird bzw. sich
dort befindet.

2.5.3 Maßnahmen, die linienhafte lnfrastruktur zum Gegenstand haben, sind auch
zuwendungsfähig, sofern der üben¡¡iegende Anteil der Maßnahme innerhalb des
räumlichen Geltungsbereiches nach Ziffer 2.5.1 liegt, jedoch nicht auf dem Gebiet
von Orten ab 30.000 Einwohnern.

2.5.4 Die Förderung in Gebieten der Städtebaulichen Erneuerung ist nur möglich für:

a) Fördergegenstände der Kapitel A und E,
b) fürden Fördergegenstand nach ZifferB.1.3,
c) ftir gewerbliche Einzelmaßnahmen sowie Projekte aus einem Maßnahmenbün-

del nach Ziffer J.1.1 und J.1.2 sowie
d) für gebietsübergreifende nicht investive Maßnahmen und für linienhafte lnfra-

struktur, wenn der iiben¡riegende Teil der Maßnahme außerhalb des Gebietes
der Städtebaulichen Erneuerung liegt.

2.5.5 Für das Gebiet der Städte Dresden, Leipzig und Chemnitz sind keine Bewilligungen
möglich.

2.6 Status der Fördergebiete
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2.6.1 OL Rnerfennung und Anderung von Leader-Gebieten bestimmen sich nach
Art.61 ff. Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 und dem im EPLR-Abschnitt 5.3.4.1
geregelten Verfahren, von ILE-Gebieten nach Art. 59 Buchst. e Verordnung (EG)
Nr. 1698/2005 und dem im EPlR-Abschnitt 5.3.3.4. geregelten Verfahren. Gebiete
ohne Leader- oder ILE-Status werden als Basisgebiete bezeichnet. Die Einzel-
heiten regelt das SMUL.

2.7 Mitwirkung des zuständigen Koordinierungskreises in Leader- und ILE-Gebieten

2.7.1 Die Zusammensetzung des Koordinierungskreises für Leader-Gebiete bestimmt
sich'nach EPLR-Abschnitt5.3.4,1, für |LE-Gebiete nach EPLR-Abschnitt5.3.3.4.
Die Regelungen zur Projektauswahl hinsichtlich Transparenz, Beteiligung der Wirt-
schafts- und Sozialpartner sowie Vermeidung von lnteressenskonflikten bestimmen
sich nach der Verordnung (EG) Nr. 197412006 in der jeweils geltenden Fassung.

2.7.2 Es dtirfen nur Vorhaben gefördert werden, die durch den Leader- oder ILE-
Koordinierungskreis beschlossen wurden, sofern in dieser Richtlinie keine Abwei-
chungen vorgesehen sind. Der Beschluss dokumentiert, ob das Vorhaben den Ziel-
setzungen und Prioritäten des ILEK entspricht und die Maßnahme an die demogra-
fische Entwicklung angepasst ist. Der Beschluss umfasst auch die Erklärung des
Koordinierungskreises, dass der Beschluss entsprechend der jeweiligen
Geschäftsordnung gefasst wurde.

2.7.3 lm Koordinierungskreisbeschluss soll eine Frist zur Antragstellung gesetzt werden.
Verfristete Anträge sind durch die Bewilligungsstelle abzulehnen. Der Antragsteller
kann einen erneuten Koordinierungskreisbeschluss beantragen.

2.7.4 Die Einzelheiten des Verfahrens zu Zilter 2.7.1 bis 2.7.3 regelt das SMUL.

2.8 Basisgebiete

2.8.1 Maßnahmen in Basisgebieten werden nachrangig gefördert.

2.8.2 Für Vorhaben in Orten des Basisgebietes muss der Antragsteller Notwendigkeit, Art
und Umfang des Vorhabens in Hinblick auf die demografische Entwicklung unter
Heranziehung des ,,Leitfadens Demografierelevanz" nachvollziehbar begründen.
Weiterhin muss das Vorhaben der Zielsetzung der Dorfentwicklungsplanung oder
vergleichbarer Planungen entsprechen.

3.1

Ei n ha ltu n g öffentl ich -rechtl icher Vo rsch riften

Der Antragsteller muss spätestens zur Stellung des ersten Auszahlungsantrages
die für die Durchführung des Vorhabens notwendigen öffentlich-rechtlichen
Genehmigungen vorlegen. Die Bewilligungsbehörde kann diese auch zu einem
früheren Zeitpunkt des Verfahrens fordern.

Die Einhaltung der EnEV ist durch eine Erklärung eines Ausstellungsberechtigten
nach $ 21 EnEV nachzuweisen, soweit nicht Abweichendes in dieser Richtlinie oder
durch die Bewilligungsbehörde geregelt wird.

3.2



4.

4.1

Allgemeine Regelungen und Begriffsbestimmungen

Die Förderung von Planungsleistungen wird im Rahmen der Erstbewilligung auf
12 % der förderfähigen Gesamtkosten begrenzt. Die Kosten für die Durchführung
von Planungswettbewerben sind zuwendungsfähig. Dies gilt auch für Planungs-
leistungen für investive Maßnahmen vor der Antragstellung.

Ausgeschlossen von der Förderung sind:

a) Maßnahmen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Primärerzeugung
nach Anhang I des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union
(AE UV) aufgefüh rten landwirtschaftl ichen Erzeug n isse stehen,

b) Maßnahmen, die unmittelbar der Herstellung oder Vermarktung von Erzeugnis-
sen zur lmitation oder Substitution von Milch oder Milcherzeugnissen dienen,

c) Maßnahmen der Fischerei und Aquakultur, die unter die Verordnung (EG)
Nr. 104/2000 fallen sowie die Verarbeitung und Vermarktung von Fischerei- und
Aquakulturprodukten,

d) Maßnahmen von Mitgliedsbetrieben von anerkannten Erzeugerorganisationen
im Bereich Obst und Gemuse,

e) der Neubau von Gebäuden und Straßen, soweit im Teil I nicht abweichend
geregelt,

Ð Pflegeleistungen bei Pflanzmaßnahmen,
g) Ausgaben für den Grundenruerb einschließlich der Nebenkosten,
h) eigene Arbeitsleistungen

Eine Sanierung, Wiedernutzung oder Umnutzung ist zuwendungsfähig, wenn

a) mindestens 50.% der Außenhülle, ohne erdberührte Bauteile, des Gebäudes
erhalten bleibt und keine wesentliche Anderung der Kubatur erfolgt und

b) diese Voraussetzungen durch einen Bauvorlageberechtigten bestätigt wird.

Zuwendungen für Baumaßnahmen dürfen nur dem Eigentümer oder Erbbauberech-
tigten gewährt werden. Bei Straßen- und Wegebaumaßnahmen, Grundversor-
gungsnetzen und Beschilderungen ist der Nachweis der Verfügungsberechtigung
oder dauerhaften rechtlichen Sicherung der Maßnahme vor Bewilligung der Maß-
nahme ausreichend.

Bei Maßnahmen, für die eine öffentliche Bedarfsplanung erfolgt, ist die Zustimmung
des jeweiligen Planungsträgers notwendig. Bei Einrichtungen der Altenhilfe sowie
der Kinder- und Jugendhilfe im Sinne des Sozialgesetzbuches Achtes Buch (SGB
Vlll) muss unabhängig vom Vorliegen einer Bedarfsplanung die Zustimmung des
Staatsministeriums für Soziales vorliegen.

Bei baulichen Maßnahmen (Gebäude, Straßen, Wege, Plätze und sonstige Freian-
lagen) ist die regionale Baukultur zu berücksichtigen. Dabei sollen entweder histori-
sche Elemente erhalten oder wiederhergestellt werden, oder im Falle einer Neuge-
staltung diese in Anlehnung an die historische Material- und Formensprache erfol-
gen. Die Bewilligungsbehörden können ein Vorhaben von der Förderung ausschlie-
ßen, wenn es der regionalen Baukultur offensichtlich widerspricht.

Außenanlagen, die direkt in Verbindung mit der Maßnahme stehen und zur Errei-
chung des Zuwendungszweckes erforderlich sind, sind als untergeordneter
Bestandteil einer baulichen Maßnahme zuwendungsfähig.

4.2
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4.3

4.4

4.5

4.6

4.7



4.8
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Ländliche Gebäude umfasst keine Gebäude ab dem Baujahr 1990 und keine
Geschossbauten über vier Geschosse, einschließlich Erdgeschoss, es sei denn,
diese werden im Sinne der regionalen Baukultur zurückgebaut.

Ein Gebäude gilt auch dann als leerstehend oder ungenutzt im Sinne dieser Richt-
linie, wenn sich Teile des Gebäudes in Nutzung befinden. Förderfähig ist jedoch nur
der leerstehende oder ungenutzte Teil.

Art der Zuwendung, Finanzierungsart und Form der Zuwendung

Die Zuwendung wird als Projektförderung in Form der Anteilsfinanzierung als nicht
rückzahlbarer Zuschuss gewährt.

Soweit Untergrenzen in dieser Richtlinie festgelegt sind, dürfen diese zum Zeitpunkt
der Bewilligung nicht unterschritten werden. Soweit Höchstbeträge in dieser Richt-
linie festgelegt sind, dürfen diese nicht überschritten werden. Eine Aufteilung der
Maßnahme zur Umgehung der Höchstbeträge ist unzulässig. Zulässig ist es jedoch,
an einem Objekt verschiedene Maßnahmen durchzufuhren, wenn die Förderge-
genstände sich unterscheiden oder auf verschiedene Gebäude und bauliche Anla-
gen beziehen.

Die Bemessung der Zuwendung erfolgt auf der Grundlage der von der Bewilli-
gungsbehörde als zuwendungsfähig anerkannten Ausgaben. Bei Mischnutzungen
von Gebäuden erfolgt die Bestimmung der zuwendungsfähigen Ausgaben grund-
sätzlich anhand der prozentualen Flächenanteile. Das SMUL kann Einzelheiten zur
Anerkenn u n gsfähigkeit von Ausgaben festlegen.

Eigenmittel des Zuwendungsempfängers

Mittel Dritter können als Eigenmittel im Finanzierungsplan eingesetzt werden, so-
fern nichts Abweichendes geregelt ist und der Dritte keine gesetzliche oder vertrag-
liche Pflicht zur Durchführung der Maßnahme hat und keine Überfinanzierung vor-
liegt. Handelt es sich bei diesen Mitteln um Fördermittel des Freistaates Sachsen,
so sind diese zum Ausschluss einer Doppelförderung von der Zuwendung abzuset-
zen. Bei Maßnahmen im Sinne von Zitfer 5.5.2 dieser Richtlinie sind alle
Deckungsmittel, die von öffentlichen Stellen gewährt werden, von der Zuwendung
abzusetzen.

Leistungen aufgrund des Sozialgesetzbuches Drittes Buch (SGB lll) - Arbeitsförde-
rung und des Sozialgesetzbuches Zweites Buch (SGB ll) - Grundsicherung für Ar-
beitssuchende können nicht als Eigenmittel anerkannt werden.

Beitragserhebung

Sofern für die Finanzierung einer Maßnahme öffentlich-rechtliche Beiträge erhoben
werden, dürfen diese nur auf den abzüglich der gewährten Zuwendungen verblei-
benden Eigenanteil des Zuwendungsempfängers bemessen werden. Beiträge der
Pflichtigen werden als Eigenmittel des Zuwendungsempfängers anerkannt. Soweit
darüber hinaus Beiträge erhoben werden, sind diese von der Zuwendung abzu-
setzen.

4.9

5.

5.1

5.2

5.3

5.4

5.4.1

5.4.2

5.4.3



5.5

5.5.1

5.5.2

Allgemeine Regelungen zur Zuwendungshöhe

Die Zuwendungshöhe bestimmt sich nach Regelungen zu den jeweiligen Förderge-
genständen.

Beihifferechtlich relevante Maßnahmen

Handelt es sich um eine Maßnahme im Rahmen einer wirtschaftlichen Tätigkeit des
Antragsstellers, sind Art. 107 ff. AEUV zu beachten.

Kleinst-, kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sind in Anhang I der allgemeinen
Gruppenfreistellungsverordnung (Verordnung EG) Nr. 800i2008 vom 9. August
2008 (ABl. Nr. L 214, S. 3) definiert.

Phasing out

Auf Grundlage der Mitteilung der Kommission über die Überprüfung des Förderge-
bietsstatus und der Beihilfehöchstintensität der,,vom statistischen Effekt betroffenen
Regionen" für den Zeitraum vom 1 .1.2011 bis zum 31.12.2013 vom 17. August
2010 (ABl. EU Nr. C222 S.2) gelten für das Fördergebiet DED3 gemäß Verord-
nung (EG) Nr. 105/2007 der Kommission vom 1. Februar 2007 zur Anderung der
Anhänge der Verordnung (EG) Nr. 1059/2003 des Europäischen Parlaments und
des Rates über die Schaffung einer gemeinsamen Klassifikation der Gebietseinhei-
ten fürdie Statistik (NUTS) (ABl. Nr. L 039, S. 1), das den räumlichen Geltungsbe-
reich der Landesdirektion Leipzig und des ehemaligen Landkreises
Döbeln (heute Teil des Landkreises Mittelsachsen) umfasst, geänderte Höchstsätze
für lnvestitionsbeihilfen an wirtschaftlich tätige Zuwendungsempfän$er.

Förderhöchstsätze fü r bei h ilferelevante Maßnah men
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5.5.3

5.5.4

Kleinstunternehmen und kleine
Unternehmen
Mittlere Unternehmen
Wirtschaftlich tätige Gebiets-
körperschaften u. Unterneh-
men mit 25 % oder mehr
öffentlicher Beteiliqunq

5.5.5 Maßnahmen im Bereich der Daseinsvorsorge

Die Einschränkungen der vorstehenden Ziffer 5.5.1 bis 5.5.4 gelten nicht für Maß-
nahmen der Kinder- und Jugendhilfe, der Kindertagesbetreuung, der Senioren-
betreuung und -pflege, Einrichtungen der Suchthilfe sowie Einrichtungen der
Behindertenhilfe, da es sich dabei um Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaft-
lichen lnteresse gemäß Artikel 106 Abs. 2 AEUV handelt.

Förderhöchstsatz im
Phasing-Out-Gebiet

15.5.3)
40%

30 o/o

20%

Förderhöchstsatz
wirtschaftliche Tätig-

keit (5.5.2)
50%

40%
30 o/o



b. Allgemeine Regelungen für das Bewilligungs- und Auszahlungs-
verfahren

Das Verfahren bestimmt sich nach den Vorgaben der Verordnung (EU)
Nr. 65/2011, Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 885/2006 und gliedert sich in das
Bewilligungsverfahren und das Auszahlungsverfahren. Das SMUL kann im Einver-
nehmen mit der EU-Zahlstelle Verfahrensbestimmungen erlassen.

Rücknahme von Anträgen

Anträge können jederzeit ganz oder teilweise zurückgenommen werden.

Für Auszahlungsanträge gilt einschränkend :

Hat die zuständige Behörde den Antragsteller bereits auf Unregelmäßigkeiten hin-
gewiesen oder ihn von ihrer Absicht unterrichtet, eine Vor-Ort-Kontrolle durchzufüh-
ren, und werden bei dieser Kontrolle Unregelmäßigkeiten festgestellt, so können die
von einer Unregelmäßigkeit betroffenen Teile des Antrags nicht zurückgenommen
werden (Art. 3 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 65/201 1).

Bewill i g u n gsverfah ren

Antrag auf Fördermittel

Der Antrag auf Fördermittel ist auf dem dafür vorgesehenen Formular zu stellen.

Für unterschiedliche Fördergegenstände dieser Richtlinie ist jeweils ein Antrag zu
stellen.

Nicht rechtsfähige Personengemeinschaften haben einen im Außenverhältnis Ver-
tretungsberechtigen wirksam zu bestellen und gegenüber der Bewilligungsbehörde
für die Dauer des Zuwendungsverfahrens zu benennen.

Der Antragsteller hat alle weiteren im Zusammenhang mit der Maßnahme stehen-
den beantragten oder bereits gewährten Subventionen Dritter oder von Dritten ge-
währte Vergünstigungen anzugeben.

Venraltungskontrolle des Antrages auf Fördermittel

Die Bewilligungsbehörde prüft den Antrag auf Fördermittel gemäß Art. 24 Abs.2
der Verordnung (EU) Nr. 65i2011 sowie den Vorgaben dieser Ríchtlinie und ent-
scheidet über die Gewährung der Fördermittel nach pflichtgemäßem Ermessen im
Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel.

Sie prüft und dokumentiert:

a) die Förderfähigkeit des beantragten Vorhabens anhand der Erfüllung der in dieser
Richtlinie festgelegten Fördervoraussetzungen,

b) die Einhaltung der vom Begleitausschuss festgelegten Auswahlkriterien,

6.1

o.¿

26

7.

7.1

7.2

7.2.1

7.2.2



27

c) die Plausibilität der veranschlagten Kosten. Die Plausibilität der veranschlagten
Kosten ist gegeben, wenn sie aus Sicht der Bewilligungsbehörde nachvollziehbar
sind und keine tatsächlichen Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass sie nicht markt-
gerecht sind. Die Bewilligungsbehörde fuhrt diese Prüfung in den wesentlichen
Kostenpositionen anhand von Referenzkosten, Vergleich verschiedener vom
Antragsteller vorgelegter Angebote, Bewertung durch einen Sachverständigen
bzw. einen gleichwertigen Prüfungsmaßstab, wie die Heranziehung ähnlicher
Förderanträge durch. Die Bewilligungsbehörde kann den Antragsteller verpflich-
ten, die Plausibilität bereits vor Bewilligung durch die Vorlage eines oder mehrerer
Vergleichsangebote nachzuweisen,

d) die Zuverlässigkeit des Antragstellers, die unter Berücksichtigung früherer seit
dem Jahr 2000 durchgeführter EU-finanzierter Vorhaben beurteilt wird und

e) ob das Vorhaben mit geltenden einzelstaatlichen und Gemeinschaftsvorschriften
im Einklang steht

(aa) Vorschriften über die öffentliche Auftragsvergabe sofern der Antragsteller
zu deren Einhaltung gesetzlich verpflichtet ist,

(bb) staatliche Beihilfen,

(cc) sonstige verbindliche Normen, die im EPLR festgelegt sind,

(dd) sonstige verbindliche Normen, die in einzelstaatlichen Rechtsvorschriften
festgelegt sind.

Regelungen im Zuwendungsbescheid

Die Bewilligungsbehörde erlässt einen schriftlichen Zuwendungsbescheid in Form
eines Verualtungsaktes, der unter dem Vorbehalt der Prüfung und Festsetzung
gemäß Art.24 ff. Verordnung (EU) Nr. 65/2011 steht.

7.3

7.3.1



7.3.2 Teilauszahlungen

Die Bewilligungsbehörde kann im Zuwendungsbescheid Teilauszahlungen
zulassen.

7.3.3 Nach-undErgänzungsbewilligungen

a) Die Bewilligungsbehörden können Nach- und Ergänzungsbewilligungen im
Bewilligungsbescheid ausschließen.

b) Wurde durch die Bewilligungsbehörde eine Nachbewilligung nicht ausgeschlos-
sen und erhöhen sich die Ausgaben ohne inhaltliche Anderung der Maßnahme,
kann auf Antrag eine Nachbewilligung erfolgen. Die Entscheidung der Bewilli-
gungsbehörde über eine Nachbewilligung muss spätestens vor dem Schluss-
auszahlungsantrag erfolgen. Voraussetzung dafür ist eine Erklärung des
Zuwendungsempfängers, dass die Kostenerhöhung keine Folge eines
Planûngsfehlers ist und keine Ansprüche gegenüber Dritten bestehen.

c) Wird die Ausführung der Maßnahme im Rahmen des Zuwendungszwecks
inhaltlich geändert bzw. um Bestandteile ergänzt, kann die Bewilligungsbehörde
uber eine Ergänzungsbewilligung nur bis zum Eingang des Auszahlungsan-
trages, der diese Ergänzung beinhalten soll, entscheiden.

Voraussetzung dafür ist,

(aa) dass die ,Anderung nicht vorhersehbar war oder dem Zuwendungszweck
wesentlich besser entsprochen werden kann,

(bb) eine Erklärung des Zuwendungsempfängers, dass die Planänderung keine
Folge eines Planungsfehlers ist und keine Ansprüche gegenüber Dritten
bestehen,

(cc) die Zuwendungsvoraussetzungen dieser Richtlinie vorliegen.

7.3.4 Nebenbestimmungen für ELER-finanzierte Maßnahmen nach Richtlinie lLEl2011

Die als Anlage zu dieser Richtlinie beigefugten Nebenbestimmungen sind anstelle
der Anlagen 2, 3 a, 5 a und 5 b der VwV zu S 44 SäHO unverändert in den
Bescheid aufzunehmen.

28

8.1

Auszahlungsverfahren

Auszahlungsantrag

Der Antrag auf Auszahlung der Fördermittel erfolgt auf dem dafür vorgesehenen
Formular.

lst nach dieser Richtlinie ein Teilauszahlungsantrag zugelassen, ist dieser als
selbstständiger Auszahlungsantrag zu behandeln.

Mit dem Auszahlungsantrag können ausschließlich bereits erfolgte Ausgaben für
erbrachte Leistungen geltend gemacht werden. Der Nachweis durch den An-
tragsteller erfolgt durch die Vorlage der Rechnung und des Zahlungsnachweises.
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Die Bewilligungsbehörde kann im Einzelfall gleichwertige Buchungsbelege zulas-
sen, wenn diese verkehrsüblich sind.

8.2 VenrualtungskontrolledesAuszahlungsantrages

8.2.1 Die Bewilligungsbehörde prüft den Auszahlungsantrag gemäß Att.24 Abs. 3
i. V. m. Abs. 2, 4 - 6 Verordnung (EU) Nr. 6512011.

8.2.2 Die Bewilligungsbehörde prüft weiterhin gemäß Att..24 Abs. 3 Verordnung (EU)
Nr. 65/2011

a) die Lieferung bzw. Erbringung der geförderten Wirtschaftsgüter und Dienstleis-
tungen,

b) die Richtigkeit der in Rechnung gestellten Ausgaben sowie
c) das abgeschlossene Vorhaben im Vergleich mit dem Vorhaben, für das ein An-

trag auf Fördermittel eingereicht und genehmigt wurde. Maßgeblich ist dabei
der Bewilligungsbescheid und ggf. vorliegende Anderungsbescheide.

8.2.3 Die Bewilligungsbehörde kann jederzeit die Durchführung einer Maßnahme vor Ort
prtifen.

8.3 Zahlungsbescheid,KürzungenundAusschlüsse

Die Bewilligungsbehörde stellt das Ergebnis der Prüfung fest und entscheidet über
den Anspruch des Antragstellers auf Auszahlung.

8.3.1 DieBewilligungsbehördesetzt

a) die förderfähigen Beträge aufgrund der vom Antragsteller nachgewiesenen
Ausgabepositionen gemäß Art. 30 Abs. 1 Satz2 Hs.2 Verordnung (EU)
Nr. 65/2011,

b) den Betrag, den der Antragsteller in seinem Auszahlungsantrag als Auszah-
lungsbetrag beansprucht hat gemäß Art. 30 Abs. 1 Satz 3 Buchst. a Verordnung

' (EU) Nr. 65/2011,

c) den nach Prüfung der Förderfähigkeit des Auszahlungsantrages berechtigten
Auszahlungsbetrag gemäß Art. 31 Abs. 1 Satz 3 Buchst. b Verordnung (EU)
Nr. 65/2011

fest.

8.3.2 Die Bewilligungsbehörde pruft gemäß Art. 30 Abs. 1 Satz 4 Verordnung (EU)
Nr. 65/2011, ob der beanspruchte Zahlungsbetrag den berechtigten Zahlungsbetrag
um mehr als 3 % übersteigt. lst das der Fall, kürzt die Bewilligungsbehörde den
berechtigten Zahlungsbetrag um diese Differenz gemäß Art. 30 Abs. 1 Satz 5 Ver-
ordnung (EU) Nr. 6512011.

8.3.3 lst der Zahlungsbetrag zu kürzen, hört gemäß Att. 41 Abs. 2 Charta der Grund-
rechte der Europäischen Union (GrCh) (Abl. C 83 vom 30.03.2010, S.389) i. V. m.
Art. 6 EUV, S 28 VwVfG i. V. m. $ 1 SächsVwZG die Bewilligungsbehörde den An-
tragsteller in Hinblick auf Art. 30 Abs. 1 Satz 6 Verordnung (EU) Nr. 65/2011 an.
Der Antragsteller trägt die Beweislast dafür, dass er für die Angabe des nicht förder-
fähigen Betrages nicht verantwortlich ist. Der Antragsteller ist für Handlungen von
ihm beteiligter Dritter auch dann verantwortlich, wenn er bei deren Auswahl sorgfäl-
tig war.



8.3.4 Die Bewilligungsbehörde erlässt im Ergebnis der Prüfung unter Berücksichtigung
von Art. 41 GrCh und der Anhörung einen Zahlungsbescheid nach Maßgabe
Att.24 ff. Verordnung (EU) Nr.65/2011.

8.3.5 Gemäß Art.4 Abs. 8 Verordnung (EU) Nr. 6512011 werden keine Zahlungen an
Personen geleistet, wenn feststeht, dass sie die Voraussetzungen für den Erhalt
dieser Zahlungen künstlich geschaffen haben, um einen den Zielen der betreffen-
den Stützu ngsregel u ng zuwiderlaufenden Vorteil zu enruirken.

8.3.6 Stellt die Bewilligungsbehörde im Rahmen der Vensaltungskontrolle falsche Anga-
ben fest, hört sie den Antragsteller gemäß $ 28 VwVfG, S 1 SächsVwZG i. V. m.
Art. 6 EUV, Art.41 Abs. 2 GrCh an. Dem Antragsteller obliegt der Nachweis, dass
er nicht vorsätzlich handelte. Vorsatz im Sinne des Art. 30 Abs. 2 Verordnung (EU)
Nr. 65/2011 heißt, dass die Angaben mit Wissen und Wollen erfolgten.

Stellt die Bewilligungsbehörde fest, dass der Antragsteller falsche Angaben vorsätz-
lich gemacht hat, so wird das betreffende Vorhaben gemäß Art. 30 Abs.2 Verord-
nung (EU) Nr. 65/2011 von der Förderung ausgeschlossen, bereits bezahlte Beträ-
ge zurückgefordert und der Antragsteller in den betreffenden und dem darauf
folgenden ELER-Jahr von der Förderung für dieselbe Maßnahme ausgeschlossen.

Offensichtliche Fehler gelten als nicht vorsätzlich.

8.3.7 Stellt die Bewilligungsbehörde fest, dass ein Antragsteller vorsätzlich falsche Anga-' ben gemäß Art. 30 Abs.2 Verordnung (EU) Nr. 6512011 gemacht hat, hat sie
diesen Vorgang gemäß Art.325 AEUV, $ 1 des Gesetzes gegen missbräuchliche
lnanspruchnahme von Subventionen nach Landesrecht i. V. m. $ 6 Subventions-
gesetz (S u bvG ) der zuständ igen Strafuerfolg ungsbehörde zu übergeben.
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9.1

Rückforderung und Verzinsung

Gemäß Art. 5 Abs. 1 Verordnung (EU) Nr. 6512011 sind vom Zuwendungsempfän-
ger bei zu Unrecht gezahlten Beträgen diese Beträge zuzüglich Zinsen zurückzu-
zahlen.

Die Zinsen werden gemäß Art. 5 Abs. 2 Verordnung (EU) Nr. 6512011 für den Zeit-
raum zwischen der Übermittlung des Rückforderungsbescheides an den Zuwen-
dungsempfänger und der tatsächlichen Rückzahlung oder dem Abzug berechnet.

Die Pflicht zur Rückzahlung unter dem Gesichtspunkt des Vertrauensschutzes ent-
fällt unter den Voraussetzungen des Art. 5 Abs. 3 Verordnung (EU) Nr. 65/201 1.

Auf eine Rückforderung von Kleinbeträgen und Zinsen durch die Bewilligungsbe-
hörde kann nicht verzichtet werden.

9.2

9.3

9.4










